
1Ausgegeben: 20. 10. 2008

Gesetz 
zur Änderung des Landes -

planungsgesetzes, des Gesetzes über 
die Errichtung des Verbands Region 
Stuttgart, des Naturschutzgesetzes 

und des Wassergesetzes 1

Der Landtag hat am 2. Oktober 2008 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesplanungsgesetzes

Das Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 10. Juli
2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 710), wird
wie folgt geändert:

1. § 2 Abs.1 Satz 2 Nr. 4 werden folgende Worte ange-
fügt:

„und dabei insbesondere die Inanspruchnahme bis-
lang unbebauter Flächen für Siedlung und Verkehr
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und ökologischer Belange spürbar zurück-
zuführen,“

2. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

„§ 2 a

Umweltprüfung

(1) Bei der Aufstellung, Fortschreibung und sonsti-
gen Änderung eines Entwicklungsplans oder eines
Regionalplans ist eine Umweltprüfung im Sinne der
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung

der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30) durchzuführen.
Hierzu ist als gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung des Planentwurfs oder als eigenständiges Do-
kument ein Umweltbericht zu erstellen.

(2) Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen
erheblichen Auswirkungen, die die Verwirklichung
des Plans auf die Umwelt hat, sowie anderweitige
Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der
Zielsetzungen und des räumlichen Geltungsbereichs
des Plans entsprechend dem Planungsstand ermittelt,
beschrieben und bewertet. Im Einzelnen umfasst der
Umweltbericht die in der Anlage 1 zu diesem Gesetz
genannten Angaben, soweit sie unter Berücksichti-
gung des gegenwärtigen Wissensstandes und der all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt
und Detaillierungsgrad des Plans vernünftigerweise
gefordert werden können und auf der jeweiligen Pla-
nungsebene erkennbar und von Bedeutung sind.

(3) Der Umweltbericht wird auf der Grundlage von
Stellungnahmen der Behörden erstellt, zu deren Auf-
gaben die Wahrnehmung von umweltbezogenen Be-
langen gehört und deren Aufgabenbereich durch die
Umweltauswirkungen des Plans voraussichtlich be -
rührt ist. In der Regel reicht es aus, bei einem Ent-
wicklungsplan die betroffenen obersten Landesbe -
hörden und bei einem Regionalplan die betroffenen
höheren Landesbehörden bei der Festlegung von
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts
zu beteiligen. Verfügen die zu beteiligenden Behör-
den über Informationen, die für den Umweltbericht
zweckdienlich sind, haben sie diese dem Träger der
Planung zur Verfügung zu stellen. 

(4) Von der Umweltprüfung ist bei geringfügigen
Änderungen eines Entwicklungsplans oder eines Re-
gionalplans abzusehen, wenn nach den Kriterien der
Anlage 2 zu diesem Gesetz festgestellt worden ist,
dass die Änderungen voraussichtlich keine erheb -
lichen Umweltauswirkungen haben werden. Diese
Feststellung ist unter Beteiligung der in Absatz 3 ge-
nannten Behörden zu treffen. Die zu dieser Feststel-
lung führenden Erwägungen sind in die Begründung
des Planentwurfs aufzunehmen. 
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(5) Die Umweltprüfung kann bei Regionalplänen auf
zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswir-
kungen beschränkt werden, wenn für den Landesent-
wicklungsplan, aus dem der Regionalplan entwickelt
ist, bereits eine Umweltprüfung durchgeführt worden
ist. Die Umweltprüfung kann auch mit anderen, auf
Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Ge-
meinschaft erforderlichen Verfahren zur Prüfung von
Umweltauswirkungen gemeinsam durchgeführt wer-
den.

(6) Die Begründung des Entwicklungsplans und des
Regionalplans enthält auch

1. eine zusammenfassende Erklärung,

a) wie Umwelterwägungen in den Plan einbezo-
gen wurden,

b) wie der Umweltbericht sowie die Ergebnisse
des Beteiligungsverfahrens nach § 9 Abs. 3 bis
7 und § 12 Abs. 2 bis 6 im Plan berücksichtigt
wurden und welche Gründe nach Abwägung
mit den geprüften anderweitigen Planungs-
möglichkeiten für die Festlegungen des Plans
entscheidungserheblich waren,

2. eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die in
Abstimmung mit der höheren Raumordnungs-
behörde zur Überwachung erheblicher Umwelt-
auswirkungen bei der Verwirklichung des Plans
nach § 28 durchgeführt werden sollen.“

3. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 wird folgender neue Satz 2
eingefügt:

„Der Umweltbericht und die im Beteiligungsverfah-
ren eingegangenen Stellungnahmen sind in die Ab-
wägung einzubeziehen.“

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„ ; dies gilt nicht bei Unvollständigkeit der die
Umweltprüfung betreffenden Begründung nach 
§ 2 a Abs. 6, sofern abwägungserhebliche Anga-
ben fehlen,“.

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Geltend -
machung“ die Worte „der Verletzung“ eingefügt.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Aufstellung
und Fortschreibung“ durch das Wort „Planungs-
verfahren“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „ist“ durch die Worte
„dessen Begründung und der Umweltbericht sind“
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird Nummer 4 gestrichen. Die bis-
herige Nummer 5 wird Nummer 4. 

bb) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt:

„Die Beteiligung erfolgt schriftlich; sie kann
ersatzweise digital erfolgen. Die schriftliche
und die digitale Information müssen gleich-
wertig sein. Soweit der Entwurf des Landes-
entwicklungsplans oder des fachlichen Ent-
wicklungsplans, dessen Begründung und der
Umweltbericht in das Internet eingestellt wer-
den, können die Stellungnahmen der in Satz 1
und 2 genannten Stellen durch Mitteilung von
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
nach Absatz 4 und der Internetadresse einge-
holt werden. Die Mitteilung kann im Wege
der elektronischen Kommunikation erfolgen,
soweit der Empfänger einen Zugang hierfür
eröffnet hat. Bei Anwendung von Satz 5 sind
der betreffenden Stelle auf deren Verlangen
ein Entwurf des Entwicklungsplans, dessen
Begründung und der Umweltbericht zu über-
mitteln.“

d) Nach Absatz 3 werden folgende neue Absätze 4
bis 8 eingefügt:

„(4) Die Öffentlichkeit ist einzubeziehen. Hierzu
sind der Planentwurf samt Begründung mit Um-
weltbericht beim zuständigen Ministerium zur
Einsichtnahme während der Sprechzeiten einen
Monat lang auszulegen. Gleichzeitig sind diese
Unterlagen in das Internet einzustellen. Ort und
Zeit der Auslegung und die Internetadresse sind
mindestens eine Woche vorher öffentlich bekannt
zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung er-
folgt im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg.
Jedermann kann zu dem Planentwurf, dessen Be-
gründung und dem Umweltbericht schriftlich, zur
Niederschrift oder elektronisch während der Aus-
legungsfrist gegenüber dem Ministerium Stellung
nehmen; darauf ist in der öffentlichen Bekannt -
machung hinzuweisen.

(5) Die fristgerecht übermittelten Stellungnahmen
sind zu prüfen. Personen des Privatrechts ist das
Ergebnis der Prüfung ihrer Stellungnahme mitzu-
teilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnah-
men mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgege-
ben, kann die Ergebnismitteilung durch Ausle-
gung beim Ministerium während der Sprechzeiten
und Hinweis darauf durch öffentliche Bekannt -
machung erfolgen; Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Die Entwicklungspläne sind mit den Nachbar-
ländern abzustimmen. Hierzu sind dem zustän -
digen Ministerium oder der von ihm benannten
Behörde der Planentwurf, dessen Begründung und
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der Umweltbericht so rechtzeitig zuzuleiten, dass
diese Behörden Stellung nehmen und dazu die Öf-
fentlichkeit einbeziehen können. 

(7) Bei Entwicklungsplänen, die erhebliche Aus-
wirkungen auf Nachbarstaaten haben können,
sind die Behörden des Nachbarstaates nach den
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1
ist bei Entwicklungsplänen, die erhebliche Um-
weltauswirkungen auf einen anderen Staat haben
können, der Nachbarstaat nach den für die grenz -
überschreitende Behörden- und Öffentlichkeits-
betei ligung geltenden Vorschriften des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu betei-
ligen.

(8) Für die Abstimmung von Entwicklungsplänen
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
mit dem zuständigen Ministerium gelten die Ab-
sätze 3 bis 5 entsprechend, soweit Vorgaben der
beteiligenden Stelle zum Verfahren nicht entge-
genstehen.“

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 9
und 10.

f) Der neue Absatz 10 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Für Fortschreibungen und sonstige Änderungen
gelten die Absätze 1 bis 9 entsprechend.“

6. In § 11 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „Bundes-
waldgesetzes und“ durch das Wort „Landeswaldge-
setzes,“ ersetzt und nach den Worten „des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes“ die Worte „und des
vorbeugenden Hochwasserschutzes nach den Vor-
schriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Was-
sergesetzes für Baden-Württemberg“ angefügt.

7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Pla-
nungs verfahren“.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird Nummer 3 gestrichen. Die bis-
herige Nummer 4 wird Nummer 3. 

bb) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt:

„Die Beteiligung erfolgt schriftlich, sie kann
ersatzweise digital erfolgen. Die schriftliche
und die digitale Information müssen gleich-
wertig sein. Soweit der Entwurf des Regional-
plans, dessen Begründung und der Umweltbe-
richt in das Internet eingestellt werden, kön-
nen die Stellungnahmen der in Satz 1 und 2
genannten Stellen durch Mitteilung von Ort
und Dauer der öffentlichen Auslegung nach

Absatz 3 und der Internetadresse eingeholt
werden. Die Mitteilung kann im Wege der
elektronischen Kommunikation erfolgen, so-
weit der Empfänger einen Zugang hierfür
eröffnet hat. Bei Anwendung von Satz 5 sind
der betreffenden Stelle auf deren Verlangen
ein Entwurf des Regionalplans, dessen Be-
gründung und der Umweltbericht zu übermit-
teln.“

c) Die Absätze 3 bis 5 werden durch die nachfolgen-
den Absätze 3 bis 8 ersetzt:

„(3) Die Öffentlichkeit ist einzubeziehen. Hierzu
sind der Planentwurf samt Begründung mit Um-
weltbericht beim Regionalverband und bei den
Stadt- und Landkreisen der Region zur Einsicht-
nahme während der Sprechzeiten einen Monat
lang auszulegen. Gleichzeitig sind diese Unterla-
gen in das Internet einzustellen. Ort und Zeit der
Auslegung und die Internetadresse sind mindes -
tens eine Woche vorher vom Regionalverband öf-
fentlich bekannt zu machen. Die öffentliche Be-
kanntmachung erfolgt im Staatsanzeiger für
Baden-Württemberg sowie in entsprechender An-
wendung der Vorschriften, die für öffentliche Be-
kanntmachungen der Stadt- und Landkreise der
Region gelten. Die öffentliche Bekanntmachung
und die öffentliche Auslegung können auf den
Teil der Region beschränkt werden, dessen Be -
lange berührt sein können. Jedermann kann zu
dem Planentwurf, dessen Begründung und dem
Umweltbericht schriftlich, zur Niederschrift oder
elektronisch während der Auslegungsfrist gegen -
über dem Regionalverband Stellung nehmen; dar-
auf ist in der öffentlichen Bekanntmachung hinzu-
weisen. Die Stadt- und Landkreise der Region
senden bei ihnen eingegangene Stellungnahmen
an den Regionalverband.

(4) Die fristgerecht übermittelten Stellungnahmen
sind zu prüfen; das Ergebnis ist den Absendern
mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellung -
nahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt ab-
gegeben, kann die Mitteilung des Ergebnisses der
Prüfung dadurch ersetzt werden, dass Einsicht in
das Ergebnis beim Regionalverband, einem Stadt-
kreis oder einem Landkreis der Region während
der Sprechzeiten ermöglicht und darauf durch öf-
fentliche Bekanntmachung hingewiesen wird; Ab-
satz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Regionalpläne sind mit den Regionalplä-
nen der Nachbarregionen abzustimmen. Hierzu
sind den benachbarten Trägern der Regionalpla-
nung der Planentwurf, dessen Begründung und der
Umweltbericht so rechtzeitig zuzuleiten, dass
diese Stellung nehmen können. Kommt eine Ab-
stimmung der Regionalpläne in Baden-Württem-
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berg nicht zustande, entscheidet die oberste Raum -
ord nungs- und Landesplanungsbehörde. 

(6) Bei Regionalplänen, die erhebliche Aus -
wirkungen auf Nachbarstaaten haben können,
sind die Behörden des Nachbarstaates nach den
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1
ist bei Regionalplänen, die erhebliche Umwelt-
auswirkungen auf einen anderen Staat haben
können, der Nachbarstaat nach den für die grenz -
überschreitende Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung geltenden Vorschriften des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu be-
teiligen.

(7) Für die Abstimmung von Regionalplänen
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend, soweit
Vorgaben der beteiligenden Stelle zum Verfahren
nicht entgegenstehen. 

(8) Besondere Regelungen in Staatsverträgen blei-
ben unberührt.“

d) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 9
bis 11.

8. In § 13 Abs. 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Regio-
nalplan“ die Worte „mit Begründung“ eingefügt.

9. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Für andere raumbedeutsame Vorhaben kann ein
Raumordnungsverfahren auf Antrag des Trägers
des Vorhabens durchgeführt werden.“

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens stellt
die höhere Raumordnungsbehörde in einer raum -
ordnerischen Beurteilung fest,

1. ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der
Raumordnung, insbesondere mit den Zielen und
Grundsätzen der Raumordnung, übereinstimmt,

2. wie es unter den Gesichtspunkten der Raum -
ordnung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen abgestimmt oder
durch geführt werden kann 

(Raumverträglichkeitsprüfung).“

10. § 19 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. die Nachbarstaaten nach den für die grenz -
überschreitende Behörden- und Öffentlichkeits -
beteiligung geltenden Vorschriften des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung,“

b) Es werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

„Die Beteiligung erfolgt schriftlich; sie kann zu-
sätzlich oder mit Zustimmung der jeweiligen Stel-
le ersatzweise digital erfolgen. Die schriftliche
und die digitale Information müssen gleichwertig
sein.“

11. In § 21 Abs. 1 werden die Worte „und Landespla-
nung“ gestrichen.

12. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28

Raumbeobachtung

(1) Die Raumordnungsbehörden beobachten laufend
die räumliche Entwicklung des Landes (Raumbeob-
achtung).

(2) Die höhere Raumordnungsbehörde führt ein digi-
tales Raumordnungskataster, das die raumbedeut -
samen Planungen und Maßnahmen in ihrem Bezirk
enthält. Die Träger der Bauleitplanung übermitteln
der höheren Raumordnungsbehörde die Bauleitpläne
und deren Änderungen zur Aufnahme in das Raum -
ordnungskataster in einer dafür geeigneten Form; 
§ 26 Abs. 1 bis 3 bleibt unberührt. 

(3) Die Festlegungen des Landesentwicklungsplans
und der Regionalpläne werden von der obersten
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde und
den Trägern der Regionalplanung in einem digitalen
Informationssystem zusammengeführt. 

(4) Die höheren Raumordnungsbehörden überwachen
im Rahmen der Raumbeobachtung die erheblichen
Auswirkungen der Entwicklungspläne und der Regio-
nalpläne auf die Umwelt, die auf Grund der Durch-
führung des Plans eintreten. Sie nutzen dabei die im
Umweltbericht angegebenen Überwachungsmaßnah-
men und die Mitteilungen des jeweiligen Trägers der
Planung über deren Ergebnisse sowie entsprechende
Informationen von Behörden, deren Aufgabengebiet
betroffen ist, über erhebliche Auswirkungen der
Durchführung des Plans auf die Umwelt. Die Über -
wachung soll insbesondere unvorhergesehene Auswir-
kungen der Durchführung des Plans frühzeitig ermit-
teln und damit die Voraussetzungen für eine wirksame
Abhilfe schaffen. Die höheren Raumordnungsbehör-
den teilen ihre Beobachtungen dem jeweiligen Träger
der Planung und den Stellen mit, deren Aufgabenbe-
reich davon berührt ist.“

13. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichts-
behörde und der obersten Rechtsaufsichtsbe -
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hörde, die unmittelbar mit der Ausübung der
Rechtsaufsicht befasst sind, sowie leitende
Beamte und leitende Angestellte der Gemein-
deprüfungsanstalt.“

b) In Absatz 7 Satz 3 wird die Angabe „§ 18 Abs. 2“
durch die Angabe „§ 19 Abs. 4“ ersetzt.

14. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 werden nach dem Wort
„Teilfortschreibung“ die Worte „und sonstiger
Änderung“ eingefügt. 

b) Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für beschließende Ausschüsse gilt § 40 Abs. 1
Satz 3 und Abs. 2 der Gemeindeordnung ent -
sprechend.“

15. § 38 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Verbandsversammlung kann dem Ausschuss
weitere Aufgabengebiete als beschließendem oder
als beratendem Ausschuss zur dauernden Erledigung
übertragen.“

16. In § 42 Satz 1 werden die Worte „sowie der Jahres-
rechnung“ ersetzt durch die Worte „ , die Auslegung
und die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses
über die Feststellung der Jahresrechnung“.

17. Nach § 54 werden folgende Anlagen 1 und 2 angefügt:

„Anlage 1
(zu § 2 a Abs. 1 und 2)

Der Umweltbericht nach § 2a Abs. 1 und 2 besteht aus

1. einer Einleitung mit folgenden Angaben:

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigs -
ten Ziele des Entwicklungsplans oder des Re-
gionalplans und

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen
und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Plan von Bedeutung sind,
und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbe-
lange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden,

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen, die in der Umweltprüfung nach 
§ 2 a Abs. 1 ermittelt wurden, mit Angaben der

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte
des derzeitigen Umweltzustands, einschließlich
der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden,

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
stands bei Durchführung der Planung und bei
Nichtdurchführung der Planung,

c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen
Auswirkungen und 

d) in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungs möglichkeiten, wobei die Ziele und der
räumliche Geltungsbereich des Plans zu be -
rück sichtigen sind,

3. folgenden zusätzlichen Angaben:

a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der
Vorgehensweise bei der Umweltprüfung sowie
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind,
zum Beispiel technische Lücken oder fehlende
Kenntnisse,

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur
Überwachung der erheblichen Auswirkungen
der Durchführung des Plans auf die Umwelt und

c) allgemein verständliche Zusammenfassung der
erforderlichen Angaben nach dieser Anlage.

Anlage 2
(zu § 2 a Abs. 4)

1. Merkmale des Plans, insbesondere in Bezug auf

a) das Ausmaß, in dem der Plan einen Rahmen
setzt;

b) das Ausmaß, in dem der Plan andere Pläne und
Programme beeinflusst;

c) die Bedeutung des Plans für die Einbeziehung
umweltbezogener Erwägungen, insbesondere
im Hinblick auf die Förderung der nachhalti-
gen Entwicklung;

d) die für den Plan relevanten umweltbezogenen
Probleme;

e) die Bedeutung des Plans für die Durchführung
nationaler und europäischer Umweltvorschrif-
ten.

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der
voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere
in Bezug auf

a) die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und
Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

b) den kumulativen und grenzüberschreitenden
Charakter der Auswirkungen;

c) die Risiken für die Umwelt, einschließlich der
menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Un -
fällen);

d) den Umfang und die räumliche Ausdehnung
der Auswirkungen;
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e) die Bedeutung und Sensibilität des voraussicht-
lich betroffenen Gebiets auf Grund der beson -
deren natürlichen Merkmale, des kulturellen
Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Ge-
biets jeweils unter Berücksichtigung der Über-
schreitung von Umweltqualitätsnormen und
Grenzwerten;

f) national, gemeinschaftlich oder international
geschützte Gebiete.“

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
des Verbands Region Stuttgart

Das Gesetz über die Errichtung des Verbands Region
Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 92), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Dezember
2004 (GBl. S. 882), wird wie folgt geändert:

In § 21 Satz 2 wird die Angabe „§ 43“ durch die Angabe
„§ 43 Abs. 1“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Naturschutzgesetzes

Das Naturschutzgesetz vom 13. Dezember 2005 (GBl. 
S. 745, ber. 2006 S. 319) wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 und
3“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 2 bis 5“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Regionalver-
bänden und dem Verband Region Stuttgart“ durch
die Worte „Trägern der Regionalplanung“ ersetzt.

2. In § 42 Abs. 2 Nr. 4 werden die Worte „Richtlinien
und“ gestrichen.

3. Die Überschrift von § 71 erhält folgende Fassung:
„Meldepflichten“.

4. § 80 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Buß-
geldvorschrift“ die Worte „oder auf § 64 Abs. 1 
Nr. 2 Naturschutzgesetz in der bis zum 31. Dezem-
ber 2005 geltenden Fassung“ eingefügt. 

b) Absatz 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6. entgegen § 43 Abs. 1 Nr. 3 Lebensstätten wild
lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünf-
tigen Grund beeinträchtigt oder zerstört,“

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung des Wassergesetzes 
für Baden-Württemberg

Das Wassergesetz für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 20. Januar 2005 (GBl. S. 219, ber. S. 404), zuletzt
geändert durch Artikel 42 des Gesetzes vom 14. Oktober
2008 (GBl. S. 313), wird wie folgt geändert:

1. § 45 d wird aufgehoben.

2. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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